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pomorph auffaßte. Leider ist dieser Gedanke nur sehr flüchtig skizziert.
Den Übergang von diesen konkreten zu abstrakteren religiösen Vorstellungen
erblickt der Verfasser in den phallischen Kulten, für die er darauf eine An
zahl Belege anführt. Mit dem Versuche, den psychologischen Zusammenhang
zwischen religiösem und sexuellem Interesse aufzuklären, schließt die Ab
handlung. Dr. Vierkanclt - Croß-Lichterfehle (Berlin).
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Ma jewski bietet einen ausführlichen Auszug aus der bekannten Arbeit

von Kossinna (Zeitschr. f. Ethnol. 1902) und polemisiert gegen dieselbe in
scharfer Weise. Da Kossinna den Begriff Rasse nicht scharf genug zu
fassen scheint, erörtert Majewski in einem zweiten Artikel den Unterschied
zwischen Rasse und Volk. Der anthropologische Begriff der Rasse hat nichts
gemein mit dem Volke oder Stamme. Die reinen Rassen (Langschädel, Kurz
schädel) waren einst getrennten Territorien eigen. Dann aber mischten sie
sich und es entstanden die Völker, die durch gemeinsame Sprache usw. geeint
sind. Jedem dieser Völker können also Langschädelige und Kurzschädelige
angehören; die ersteren sind durchaus nicht die „germanische Rasse“. Da
die einzelnen Völker Mischungen der Rassen sind, gibt es zwischen ihnen
keine natürlichen Unterschiede in der geistigen Begabung: „Das Material ist
gleichartig und hat keine Bedeutung: auf die Erziehung kommt es an. Wie
die Erziehung, so das Volk.“ Schließlich sei bemerkt, daß auch der im Jahre
1895 von Kossinna in Kassel gehaltene Vortrag über die prähistorischen
Siedelungen der Germanen in Deutschland in Übersetzung mitgeteilt wird
(S. 155—160). B. F. Kaincll - Czernowitz.

353. H. Lopacinski: Nachträge zum Artikel über die Befreiung
zum Tode Verurteilter durch Mädchen (poln.). Wisla 1905,
Bd. XIX, Heft 4, p. 441—-443.

Zu den im Lud und der Wisla schon früher gebrachten Artikeln über
den in Polen unter dem Einflüsse des deutschen Rechtes geübten Brauch,
daß zum Tode Verurteilte gerettet werden konnten, wenn sie ein Mädchen
sofort zu heiraten versprach, bringt Lopacinski einige weitere historische
Belege aus den Gerichtsakten von Warschau aus den Jahren 1660 und 1670
und aus dem Trauungsbuche von Radom von 1634. Eine Begebenheit aus
1830, die sich in Wloclawek zutrug, erinnert an diesen Brauch. Ein Mädchen,
das einen katholischen Seminarzögling zum Manne haben wollte, warf diesem
bei dessen Weihe zum Priester ein Tuch über den Kopf. Aus anderen
Gegenden sind mündliche Überlieferungen über den Brauch erhalten.

B. F. Kaindl - Czernowitz.

354. F. Rawita Gawronski: Die Entstehung der Legenden von
Drachen (poln.). Lud 1905, Bd. XI, lieft 3, p. 243-—248.

Von der Drachensage, welche an den Wawel in Krakau anknüpft, aus
gehend, weist der Verfasser darauf hin, daß schon seit dem 17. Jahrhundert
die Drachensagen auf die Funde fossiler Tierknochen zurückgeführt wurden.


